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Biodiversitätsmaßnahmen bei der 
Rekultivierung in der Börde
Im Zuge von Rekultivierung und Renaturierung entstehen im Rheinischen Braunkohlenrevier 
neue Landschaften. Hauptnutzungsarten stellen Land- und Forstwirtschaft dar. So wachsen 
hochertragsfähige Ackerstandorte mit weithin offenen Fluren, welche unter anderem attraktive 
Niederwildreviere bilden. Umfassende Artenschutzmaßnahmen gehen mit der bergbauseitig von 
RWE mit den Tagebauen betriebenen Oberflächenherstellung einher. Die wünschenswerte 
Weiterführung biodiversitätsfördernder Maßnahmen über die Landabgabe hinaus bietet 
anspruchsvolle Herausforderungen auch für die Zeit nach der RWE-Betreuung.

TExT:  Werner SihorSch

Im rheinischen Braunkohlenrevier 
sind bis heute über 23.000 ha rekul-

tiviert worden. Häufig werden dafür 
auch die Begriffe „Wiedernutzbarma-
chung“ und für deren Ergebnis „Berg-
baufolgelandschaft“ verwandt. Neben 
den Nutzaspekten spielt Renaturierung 
eine wichtige Rolle, um die neuen 
Landschaften möglichst schnell zu 
funktionierenden Lebensräumen mit 
reicher Flora und Fauna zu entwickeln. 
Gerade in der dicht besiedelten Region 
des Rheinischen Braunkohlenreviers 
ist auch die Erholungsfunktion der 
neuen Landschaften bedeutend. Auf der 
Hand liegen dabei zahlreiche Zielkon-

flikte zwischen Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion. Über die Zeit erfah-
ren die neuen Landschaften nach einer 
Initialphase mit Anpflanzungen, Auffor-
stungen, einer landwirtschaftlichen 
Zwischenbewirtschaftung einherge-
hend mit der Ausweisung der dauerhaf-
ten Landschaftsstrukturen insbeson-
dere bei den Feldfluren einen 
Besitzwechsel im Zuge der Landrück-
gabe. Mit den rekultivierten Äckern 
werden zuvor erfolgte Landinanspruch-
nahmen gegenüber Landwirten und 
anderen Grundeigentümern kompen-
siert.  

Wald-Seen-Landschaft 

Inzwischen sind so in der südlichen 
Kölner Bucht und im Bereich der Ville, 
dem sogenannten Südrevier mit seiner 
heutigen Wald-Seen-Landschaft, im 
Lauf von mehr als 100 Jahren 13.000 ha 
Ackerflächen und 9.000 ha Wald rekul-
tiviert worden sowie 1.000 ha Wasser-
flächen und sonstige Flächen. 

Klassische Niederwildreviere

Eingebettet in offene Landschaften sind 
in den landwirtschaftlichen Rekultivie-
rungsgebieten klassische Niederwildre-
viere entstanden, wertvolle Lebens-
räume auch für ein weites Spektrum 
von Feldvogelarten. Neben den land-
wirtschaftlichen Nutzungsanforderun-
gen als Hochertragsstandort vor allem 
für den Anbau von Zuckerrüben und 
Getreide, Kartoffel und Feldgemüse bil-
den die Äcker zusammen mit den ver-

 » RWE bindet Rekultivierung und Rena-
turierung in eine unternehmensinterne 
Biodiversitätsstrategie ein 

 » Rekultivierungsziel ist eine funkti-
onsfähige Kulturlandschaft, die land- 
und forstwirtschaftliche Nutzung ein-
schließlich Jagd mit Schutz- und 
Erholungsbelangen im Ballungsraum 
verbindet
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netzten Landschaftsstrukturen und 
nicht ortsfesten landwirtschaftsbetriebs -
integrierten Artenschutzmaßnahmen 
auf den Feldern offenlandartigen 
Lebensraum. 

Unmittelbar nach der Oberflächen-
herstellung unterliegen die neuen 
Äcker einer von RWE selbst geführ-
ten Zwischenbewirtschaftung bis zur 
Landrückgabe an die Landwirtschaft 
in den Tagebauregionen. Dafür wer-
den von RWE als Schirrhöfe bezeichne-
te Landwirtschaftsbetriebe sowohl für 
die ackerbauliche Feldbewirtschaftung 
wie auch für die Landschaftspflege ein-
gesetzt. Im überwiegenden Teil der da-
von in Eigenbewirtschaftung stehenden 
1.500 ha Acker und etwas Grünland er-
folgt die jagdliche Nutzung zunächst 
ebenfalls im Eigenbetrieb. Dem alljähr-
lichen Rekultivierungsflächenzuwachs 
stehen im zeitlichen Abstand von eini-
gen Jahren schubweise Landrückgaben 
im Rahmen von Flurneuordnungsver-
fahren gegenüber. Mit dem Besitzwech-
sel von Ackerflächen geht auch die 
jagdliche Nutzung in gemeinschaftli-
che Jagdbezirke über, manchmal auch 
in neue Eigenjagdbezirke neuer Grund-
eigentümer.

Alljährlich kommen bis zu 200 ha 
neue Felder hinzu. Dazu wird mit 
Schaufelradbaggern an der Erdober-
fläche ausgebildete Parabraunerde mit 
darunter lagerndem Löß gezielt einge-
wonnen. Dieses kulturfähige Material 

wird mit Förderbändern von der Gewin-
nungsseite des Tagebaus zur rückwär-
tigen Verkippungsseite befördert und 
mit Absetzern auf eine zuvor mit was-
serdurchlässigem Material ausgeführ-
ten Rohkippenschicht mit geringer 
Fallhöhe bodenschonend aufgetragen. 
Schließlich wird die Verkippungsfläche 
zur Vorbereitung auf ihre Landbewirt-
schaftung mit speziellen Planierraupen 
eingeebnet. Landschaftsbauliche sowie 
landwirtschaftliche Maßnahmen folgen.  

Landschaftliche Strukturen

Während der Oberflächenherstellung 
entstehen bereits die dauerhaften land-
schaftlichen Strukturen wie Wege, Grä-
ben, Gewässer, Hecken und Feldgehölze 
und auch der Raum für Feldraine, wel-

che zur Zwischenbewirtschaftung 
bewusst mit drei bis sechs Metern 
überbreit eingerichtet werden. Ihr 
Pflanzenbestand wird überwiegend 
durch Mahdgutübertragungen begrün-
det. Die Pflege der Feldraine erfolgt 
extensiv. Wo möglich, soll der Auf-
wuchs über die Vegetationszeit hinaus 
überwintern. Abschnitte mit landwirt-
schaftlich problematischen Unkräu-
tern werden jedoch vor dem Aussamen 
abgemäht.

Eine bewusst offenlandorientierte 
auszurichtende Anlage gilt als zeitge-
mäß. Hauptnutzen davon tragen Feldha-
se und Feldvögel durch einen Verzicht 
auf durchgehend bestockte Grünzü-
ge mit sogenannten Vertikalstruktu-
ren, also etwa Baumreihen als flächen-
deckend wirksame Jagdwarten für 
Prädatoren. Im Ackerbau der Schirrhö-
fe fördert die Fruchtfolge der Zwischen-
bewirtschaftung die Ausbildung des Le-
bensraums für wild lebende Tier- und 
Pflanzenarten zusätzlich und gezielt. 

Agrarökologisches  
Begleitprogramm

Bereits seit 1991 erfolgt der Landbau 
mit einem umfassenden agrarökologi-
schen Begleitprogramm, das mit einem 
mehrjährigen Anbau von Luzerne als 
Pionierpflanze der Rekultivierung star-
tet, gefolgt von hauptsächlich Mäh-
druschfrüchten und einem geringen 
Hackfruchtanteil. Die Teilnahme am 
Projekt „Lebendige Natur durch Land-
wirtschaft“ der Fördergemeinschaft 
Integrierter Pflanzenbau (Bonn) wäh-
rend der 1990er-Jahre verschaffte dem 
Begleitprogramm eine rasante flächen-
deckende Entwicklung für die Schirr-
höfe.  

Der drei- bis vierjährige Luzernean-
bau verfolgt vor allem bodenkulturtech-
nische Zwecke, bietet aber eine ansons-
ten in der Region kaum auftretende, als 
Futterpflanze nutzbare Feldfrucht. Lu-
zerne bildet in große Tiefe wachsende 
Pfahlwurzeln aus, die für Wasser- und 
Lufthaushalt des Bodens besonders för-
dernd wirken. Der Luzerneaufwuchs 
wird überwiegend gemulcht und zur 
Humusbildung auf der Anbaufläche be-
lassen. Nur ein Anteil wird von Land-
wirten der Region zu Futterzwecken 
geheut. Einer besonderen Bestandes-
führung unterliegen gezielt gepflegte 
Luzernegrünbrachen, welche sehr spät, 

„Das 
agrarökologische 
Begleitprogramm 
fördert 
Biodiversität 
durch Nutzung im 
Sinne der  
Rio-Konvention.“
Werner SihorSch

Blühstreifen bei Garzweiler
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also erst nach der Brutzeit der Boden-
brüter, gemulcht werden. Allerdings 
bringt diese Art der Grünbrachenpflege 
unerwünschte Aussamungen von Grä-
sern und anderen Kräutern mit sich, 
welche ackerbaulich in Kauf genom-
men werden. 

Im Alter von drei bis vier Jahren wer-
den Luzerneflächen umgebrochen; mit 
der Feldbestellung von Winterweizen 
beginnt die Marktfruchtphase der Zwi-
schenbewirtschaftung. Während die an-
geführten und inzwischen etablierten 
Landschaftsstrukturen Bestand behal-
ten, kommen im Ackerbau auf den Fel-
dern Schwarzbrachen, Lerchenfenster 
als kleine Schwarzbrachen, Blühstrei-
fen im Acker, doppelter Saatreihenab-
stand bei Getreide, Ernteverzichts- und 
Langstoppelstreifen als wesentliche Be-
standteile des agrarökologischen Be-
gleitprogramms hinzu. Besonderer 
Nutzen entsteht u. a. für Feldhase und 
Rebhuhn.

Seit 2019 werden „intelligente“ 
Ackerschlagverkleinerungen auspro-
biert: Insbesondere geht es dabei um 
eine Verkleinerung von Ackerschlägen, 
um die Feldflur stärker zu gliedern, 
ohne arbeitswirtschaftliche Vorteile von 
größeren Ackerschlägen zu verlieren.
Zusätzlich werden Artenschutzmaßnah-
men als Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen für eigene und externe Bedarfe 
einbezogen. Alle Maßnahmen führen 
zu einem Flächenanteil mit besonderer 

Lebensraumförderung von 15 bis 17 %, 
entsprechend also Flächen von 220 bis 
250 ha.

Biodiversitätsstrategie

Seit 2018 sind die Maßnahmen in eine 
unternehmenseigene Biodiversitätsstra-
tegie eingebettet. Sie knüpft an die 
2010 von RWE aufgestellte Biodiversity 
Policy an, eine auf nachhaltige Biomas-
seerzeugung und -nutzung zielende 
Konzernpolitik. Hierbei werden auch 
die Handelsströme von Biomasse und 
deren teils überseeische Erzeugung 
einbezogen. Mit der Biodiversitätsstra-
tegie werden alle Aktivitäten in der 
Rekultivierung  und zur Renaturierung 
im rheinischen Braunkohlenrevier in 
einem Gesamtrahmen gebündelt. Für 
den Tagebaubetrieb erforderliche 
Artenschutzflächen außerhalb der 
Rekultivierungsgebiete werden ebenso 
einbezogen. Die Biodiversitätsstrategie 
schafft durchgreifende Rahmenbedin-
gungen für kennzahlenbewährte Ziele 
und ein flächendeckendes Monitoring.

Leitziele

Mit zehn Leitzielen werden die Hand-
lungsfelder Gewässer und Wald und 
Offenland bedient. Die RWE-Strategie 
nimmt bewusst Bezug auf die Biodi-
versitätsstrategie des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Im Fokus stehen dabei 

Leittierarten wie Feldhase, Feldlerche, 
Grauammer, Steinschmätzer oder Reb-
huhn sowie weitere Feldhühner. Neben 
Rebhuhn, Wachtel, Fasan und Feldhase, 
welche nicht bejagt werden, kommen 
als weitere Niederwildarten u. a. Kanin-
chen und Rehwild vor; außerdem Mar-
der, Fuchs und Dachs sowie Schwarz-
wild als einzige Hochwildart. Die 
Schwarzwildeinstände liegen in 
angrenzenden Waldbereichen.

Lebensraumförderung rangiert da-
bei deutlich vor Prädatorenmanage-
ment. Das birgt vor allem den Ziel-
konflikt, dass Prädatoren durchaus 
von der lebensraumbezogenen Förde-
rung gleichermaßen profitieren wie 
auch die genannten Zielarten. Vorbe-
zeichnete Maßnahmen sollen Nahrung, 
Deckung und Orientierungskulissen 
liefern – insbesondere über die Feldern-
te hi naus. Neben den Blühstreifen sind 
daher auch die Feldraine möglichst blü-
tenreich geführt. Neben der aufwach-
senden Nahrung werden für Rebhuhn 
und andere Feldhühner auch Futterstel-
len eingerichtet und beschickt. Jagd-
lich werden besonders die Bestände 
von Fuchs und Schwarzwild im Zaum 
gehalten.

Landschaftsbild

Mit der Landrückgabe verändert sich 
das Landnutzungsbild. Im Rahmen von 
Flurbereinigungsverfahren werden 

Übersichtskarte des Rheinischen Reviers im Jahr 2019

Luzerneflächen bei Garzweiler
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nicht nur das im Tagebau untergangene 
Feldkataster aufgehoben und die rekul-
tivierte Oberfläche in ein neues Katas-
ter gefasst, sondern mittels Wege- und 
Gewässerplan die Landschaft ergän-
zend geformt und die Landrückgabe 
wertgleich zur früheren Flächenüber-
lassung umgesetzt. Dieses Flurneuord-
nungsverfahren umfasst in aller Regel 
einige Hundert Hektar im Flächenalter 
zwischen zehn und zwanzig Jahren. 
Dabei bekommen die neuen Grundei-
gentümer, selbstwirtschaftende Land-
wirte wie Verpächter, wertgleich zur 
ursprünglichen Flächenüberlassung ihr 
Eigentum zurück. Die landschaftsstruk-
turierenden Flächen gehen mit dem 
Wirtschaftswegnetz in kommunalen 
Besitz über. 

Die Luzernebestände verschwinden 
mit dem Besitzwechsel aus der Flur, 
Feldraine werden in den allermeisten 
Fällen schmaler. Im Zuge der Landrück-
gabe, also nach der Zwischenbewirt-
schaftung, gehen die zuvor freiwillig 
geführten Maßnahmen zur Biodiversi-
tätsförderung weitgehend verloren, flä-
chenübernehmende Landwirte konzen-
trieren sich auf Pflichtanforderungen, 
z. B. Greening. Für in kommunale Trä-
gerschaft übergehende Landschafts-
strukturen wie Wege, Raine und Grä-
ben, Hecken und Feldgehölze fehlen 
häufig Kapazitäten zur Fortführung ei-
ner biodiversitätsfördernden Pflege. 

Eine Weiterführung etablierter Maß-
nahmen der Zwischenbewirtschaftung 
erscheint allerdings aus Natur- und 
Artenschutzgründen im hohen Maße 
wünschenswert. Eine wiederum raum-
greifende Konzeption für die gesam-
te rekultivierte (wie angrenzende) Flur 
und ein qualifiziertes Monitoring, nicht 
zuletzt begleitet durch PR-Aktivitäten, 
erscheint darüber hinaus empfehlens-
wert. 

„Lebendige Natur durch Landwirt-
schaft“ als betriebszweigartige Ein-
nahmequelle würden nicht nur für 
die nötige Kostendeckung beim Land-
wirt sorgen, sondern ihn auch für die 
Weiter entwicklung von Biodiversität 
als Betriebsteil gewinnen. In der Nut-
zung des Naturraumes bietet sich für 
Jäger und Landwirte zudem eine Flä-
chenpartnerschaft an. Jäger können 
dabei „aktive Spieler“ im Biodiversi-
tätsmanagement sein. Die Einbindung 
anderer Naturschützer ermöglicht wei-
tere Chancen.

Neben einer freiwilligen Weiterfüh-
rung stellt zurzeit lediglich das Gree-
ning ein probates Instrument dar, wel-
ches jeden Landwirtschaftsbetrieb 
erfasst. Damit ist es ein bezogen auf die 
Feldflur flächendeckend wirksames In-
strument, das bei entsprechender An-
wendung eine Maßnahmenfortsetzung 
ermöglicht und gleichzeitig über die 
Agrarprämien auch eine monetäre Ver-
gütung für den Landwirt bietet. 

Die Kombination solcher geldbewähr-
ter Maßnahmen mit freiwilligem En-
gagement der Landwirtschaft bietet 
gute, wenn auch deutlich ausbaufähi-
ge Chancen für die wünschenswerte 
Weiterführung biodiversitätsfördernder 
Maßnahmen auch über die Landrückga-
be hinaus. 

Freiwillige Maßnahmen

Freiwillige Maßnahmen finden spora-
disch statt. Dabei werden teils Zwi-
schenbewirtschaftungsmaßnahmen 
weitergeführt, teils vergleichbare Akti-
vitäten neu gestartet. In der Regel 
erreichen freiwillige Ansätze keine 
raumgreifende Wirkung. Vereinzelt 
kommen gesponserte Maßnahmen vor, 
z. B. initiiert von einer Vereinsgemein-
schaft eines Dorfes. Übliche Bud-
getsummen erlauben gleichermaßen 
keine raumgreifende Wirkung, in der 
Regel beziehen die Aktivitäten aus der 
Zwischenbewirtschaftung stammende 
Maß nahmen nicht mit ein. 

Ausgleichsmaßnahmen für Dritte 
bieten bei einer bündelnden Bedarfsor-
ganisation durchaus Mittelausstattun-
gen für raumgreifende Maßnahmen. In 
den landwirtschaftlichen Rekultivie-
rungsgebieten kommen in erster Li-
nie sogenannte Schutzäcker als Aus-
gleichsmaßnahme für Windparks vor. 
Nach der Landrückgabe übernehmen 
Landwirte der Region die Bewirtschaf-
tung derartiger Schutzäcker gegen 
festes Entgelt. Der Feldanbau rangiert 
zwischen extensivem Ackerbau bis zur 
Grünlandwirtschaft und zielt in ers-
ter Linie auf Feldvögel ab. Es sei an-
gemerkt, dass in Nordrhein-Westfalen 
insbesondere die Stiftung Rheinische 
Kulturlandschaft und ihr westfälisches 
Pendant sowohl die Bündelwirkung 
wie auch das Flächenmanagement von 
Akquise, Anlage und Pflege der Flä-
chen mit besonderer Kompetenz be-
sorgen. 

Insbesondere produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnahmen haben da-
bei aus landwirtschaftlicher Sicht nicht 
nur den Vorteil, dass Acker- und Grün-
landflächen ihre landwirtschaftliche 
Nutzungseigenschaften behalten, son-
dern gleichermaßen eine entgeltliche 
Umsetzung ermöglichen. Ein finanziell 
mindestens ebenbürtiges Element stellt 
der Vertragsnaturschutz dar. Verein-
zelt werden inzwischen Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen auch in Rekultivie-
rungsgebieten nach der Landrückgabe 
durchgeführt. Als solche erreichen die 
Praxisbeispiele allerdings bei Weitem 
noch nicht das für eine komplette Maß-
nahmenweiterführung nötige Volumen. 
Fortschritte konnten durch einen run-
den Tisch im Rhein-Erft-Kreis erzielt 
werden. Behördenvertreter des Natur-
schutzes, der Landwirtschaftskammer, 
der Kommunen und schließlich ausge-
wählte Landwirte, die im Nordraum des 
Landkreises rekultivierte Felder bewirt-
schaften, nahmen sich der dort verbrei-
teten Grauammer an – eine wichtige 
Leitart der landwirtschaftlichen Re-
kultivierung und der Zwischenbewirt-
schaftung. Ihre Lebensraumansprüche 
werden neben weiteren Feldvögeln teils 
auch von den Niederwildarten Feldhase 
oder Rebhuhn geteilt.

Das Miteinander von Naturschützern, 
Landwirten und Jägern unter Einbe-
zug der Landes- bzw. Kreisbehörden so-
wie der nordrhein-westfälischen Kul-
turlandschaftsstiftungen schafft die 
Grundlage zur Weiterführung biodi-
versitätsfördernder Maßnahmen durch 
Landwirtschaft und Jagd.

Werner Sihorsch
werner.sihorsch@rwe.com,

ist Leiter der Rekultivierung bei der RWE 
Power AG.
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